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Amtsgericht Freiburg

Geschäftsverteilungsplan

- Gerichtsabteilungen -
für das

Geschäftsjahr 2011
Der Geschäftsverteilungsplan für die Richterinnen und Richter des Amtsgerichts Freiburg i. Br. für das Geschäftsjahr 2011 beruht auf dem Beschluss des Präsidiums des Amtsgerichts Freiburg vom 20.12.2010. 

Stand: 01.01.2011
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A: Richterliche Abteilungen
I. Abteilungen für Zivilsachen

Abteilung 1:
Richterin am Amtsgericht Gissler (0,80 AKA)
 

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den 

Buchstaben D, R, S (ohne Sch und St), T

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 7
Abteilung 2:
Richter am Amtsgericht Seidel (0,85 AKA)


a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den

Buchstaben F, G

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 5

Abteilung 3:
Richterin am Amtsgericht Rothacher (0,50 AKA)
a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit dem

Buchstaben L

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 53
Abteilung 4:
Richter am Amtsgericht Grabe (0,45 AKA)

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den

Buchstaben C, I

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 55
Abteilung 5:
Richter am Amtsgericht Rukopf (0,90 AKA) 

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den


Buchstaben E, H, O

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 2

Abteilung 6:
Richterin am Amtsgericht Fodor (0,30 AKA)
 

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit dem

Buchstaben B 
c) 
Entscheidungen über Einwendungen gemäß § 13 JVKostO
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 3
Abteilung 7:
Präsident des Amtsgerichts Dr. Kummle (0,25 AKA)
 

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den 

Buchstaben K, X, Y, Z

c) Richterliche Entscheidungen in Aufgebotsverfahren

d) Bewilligung der öffentlichen Zustellung von Willenserklärungen

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 1
Abteilung 8:
Richter am Amtsgericht Grabe (0,55 AKA)
 

Verfahren nach der Insolvenzordnung aus dem Landgerichtsbezirk Freiburg mit Ausnahme des Amtsgerichtsbezirks Lörrach einschließlich der sich hierauf beziehenden Rechtshilfesachen: Buchstaben 
A bis L
Vertretung:  Der Richter/Die Richterin der Abteilung 58

Abteilung 9:
Richter am Amtsgericht Rukopf (0,01 AKA)
a) Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen (§ 3 Ziff. 1 i. RPflG.) für die Amtsgerichtsbezirke Breisach a. Rh., Freiburg i. Br., Müllheim, Staufen i. Br. und Titisee-Neustadt einschließlich der sich hierauf beziehenden Rechtshilfesachen

b) Verfahren aufgrund von Erinnerungen gegen die Kostenfestsetzung, die Nichterhebung von Kosten und die Festsetzung des Geschäftswertes der Notariate und Grundbuchämter

Vertretung:  Die Richter/Die Richterin der Abteilungen 1-7, 10, 11, 53, 55 entsprechend 


        ihrer allgemeinen Zuständigkeit außerhalb des Turnus

Abteilung 10:
Richterin am Amtsgericht Prengel (0,95 AKA)
 

a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den

Buchstaben J, Sch, St
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 11
Abteilung 11:
Richter am Amtsgericht Wendt (1,0 AKA)


a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit den 
Buchstaben N, P, Q, U, V, W

c) Landwirtschaftsgericht für den Bezirk des Landgerichts Freiburg

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 10
Abteilung 53:
N. N.  (0,50 AKA)
a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit dem
Buchstaben M 

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 6
Abteilung 55:
Richterin am Amtsgericht Dr. Kaltenbach (0,45 AKA)  
a) Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 

b) Zwangsvollstreckungssachen der Abteilungen 81 und 82 mit dem
Buchstaben A
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 4
Abteilung 56:
Richterin am Amtsgericht Gissler (0,20 AKA)
Verfahren aufgrund des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht nach dem Turnus mit Ausnahme von Verfahren nach § 43 Nr. 5 WEG und Verfahren betreffend das Stockwerkseigentum 

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 57
Abteilung 57:
Richterin am Amtsgericht Fodor (0,20 AKA)

Verfahren aufgrund des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht nach dem Turnus mit Ausnahme von Verfahren nach § 43 Nr. 5 WEG und Verfahren betreffend das Stockwerkseigentum
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 56
Abteilung 58: 

Richterin am Amtsgericht Dr. Kaltenbach (0,55 AKA)

Verfahren nach der Insolvenzordnung aus dem Landgerichtsbezirk Freiburg mit Ausnahme des Amtsgerichtsbezirks Lörrach einschließlich der sich hierauf beziehenden Rechtshilfesachen: Buchstaben M bis Z
Vertretung:  Der Richter/Die Richterin der Abteilung 8

Abteilung 81: 


Richter der Abteilungen 1 bis 55 




gemäß Zuständigkeit nach Buchstaben 
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung incl. der damit verbundenen Widersprüche und Haftanordnungen

Vertretung: Gemäß den Regelungen bei den einzelnen Abteilungen 1 bis 55
Abteilung 82: 


Richter der Abteilungen 1 bis 55 




gemäß Zuständigkeit nach Buchstaben 

Sonstige Zwangsvollstreckungssachen, die die Tätigkeiten des Vollstreckungsge-richts bei der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen betreffen

Vertretung: Gemäß den Regelungen bei den einzelnen Abteilungen 1 bis 55
II. Abteilung für freiwillige Gerichtsbarkeit

Abteilungen 132, 134, 135, 136, 138, 148 und 149: 

Richter am Amtsgericht Lennig (0,95 AKA)

Betreuungssachen einschließlich Rechtshilfesachen für Beteiligte mit den Buchstaben C, E, F, G, I, S ohne Sch und Sch
Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 140

Abteilungen 131, 133 und 144:




Richterin Scheuble (0,44 AKA)

Betreuungssachen einschließlich Rechtshilfesachen für Beteiligte mit den Buchstaben B, D und O
Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 130

Abteilungen 141, 145, 147, 151, 154 und 155:

Richter Trefzer (0,45 AKA) ab 17.01.2011
Betreuungssachen einschließlich Rechtshilfesachen für Beteiligte mit den Buchstaben L, P, R, U, X und Y

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 131

Abteilungen 130, 137, 139, 143, 146 und 150:

N. N. (0,45 AKA)

Betreuungssachen einschließlich Rechtshilfesachen für Beteiligte mit den Buchstaben A, H, J, N, Q und T

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 141

Abteilungen 140, 142, 152, 153, 156:

Richterin am Amtsgericht Linke (0,7 AKA)

Betreuungssachen einschließlich Rechtshilfesachen für Beteiligte mit den Buchstaben K, M, V, W, Z

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abt. 131

Abteilung 60: 

Richterin am Amtsgericht Linke (0,05 AKA)



Richter Trefzer (0,05 AKA) ab 17.01.2011
Richterin am Amtsgericht Linke: Verfahren aufgrund des Beratungshilfegesetzes mit ungerader Endziffer des Aktenzeichens

Richter Trefzer: Verfahren aufgrund des Beratungshilfegesetzes mit gerader Endziffer des Aktenzeichens

Vertretung: Die Richter vertreten sich gegenseitig.

Abteilung 61: 

Richter am Amtsgericht Splittgerber (0,1  AKA)

Personenstandssachen für den Bezirk des Landgerichts Freiburg

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 141.

Abteilung 62:

Vizepräsident des Amtsgerichts Endress (0,1 AKA)

Abschiebehaftsachen, soweit nicht der Eildienst zuständig ist

Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 23

Abteilung 63: 

N. N. (0,05 AKA)

Verfahren aufgrund des Polizeigesetzes Baden-Württemberg

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 141

Abteilung 64:
Richterin Scheuble (0,05 AKA)

Verfahren nach dem Transsexuellengesetz für den Bezirk des Landgerichts Freiburg

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 130

Abteilung 65: 
Richterin Scheuble (0,01 AKA)

Registersachen und Pachtkreditsachen 

Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 130

Abteilung 66: 
Richter am Amtsgericht Lennig
Verfahren aufgrund des Verschollenheitsgesetzes sowie sonstige Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit nicht eine ausdrücklich geregelte Zuständigkeit der sonstigen Abteilungen besteht

Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 140

Abteilung 67:

Richter am Amtsgericht Lennig
Verfahren nach dem Unterbringungsgesetz Baden-Württemberg für Betroffene mit den Buchstaben C, E, F, G, I, S ohne Sch und Sch
Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 72

Abteilung 68: 

Richterin Scheuble

Verfahren nach dem Unterbringungsgesetz Baden-Württemberg für Betroffene mit den Buchstaben B, D und O

Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 71

Abteilung 69: 

Richter Trefzer ab 17.01.2011
Verfahren nach dem Unterbringungsgesetz Baden-Württemberg für Betroffene mit den Buchstaben L, P, R, U, X und Y
Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 68

Abteilung 71:

N. N.

Verfahren nach dem Unterbringungsgesetz Baden-Württemberg für Betroffene mit den Buchstaben A, H, J, N, Q und T
Vertretung: Der/Die Richterin der Abteilung 69

Abteilung 72: 

Richterin am Amtsgericht Linke

Verfahren nach dem Unterbringungsgesetz Baden-Württemberg für Betroffene mit den Buchstaben K, M, V, W und Z

Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 67

III. Abteilungen für Jugendschöffengerichte

und Jugendgerichte

Abteilung 16:
Richterin am Amtsgericht Grau (0,50 AKA)
 

1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende und für Mündel mit Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Freiburg mit den Anfangsbuchstaben B - E. Davon ausgenommen sind Ordnungswidrigkeiten gegen Jugendliche und Heranwachsende, für diese sind die allgemeinen Bußgeldabteilungen zuständig.
a) Strafsachen vor dem Jugendschöffen- und Jugendgericht.
b) Haftsachen und richterliche Untersuchungshandlungen auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Freiburg nach § 162 StPO, soweit diese nicht dem Eildienst zugewiesen sind.

c) Rechtshilfeersuchen aus der Bundesrepublik Deutschland entsprechend der Buchstabenverteilung, wobei der Anfangsbuchstabe des Beschuldigten maßgebend ist.

d) Aufgaben des Vollstreckungsleiters (VRJs-Sachen) einschließlich solcher für in der Vollzugsanstalt Freiburg einsitzende Verurteilte
e) Familien- und vormundschaftsgerichtliche Erziehungsaufgaben gem. § 34 Abs. 3 JGG.

f) Haftsachen gegen die in Ziffer 3 genannten Beschuldigten.

2. Strafsachen vor dem Jugendgericht gegen Jugendliche und Heranwachsende mit Wohnsitz außerhalb des Amtsgerichtsbezirks Freiburg und ohne festen Wohnsitz, für die die Zuständigkeit des Amtsgerichts Freiburg begründet ist, mit Anfangsbuchstaben wie Ziffer 1.

3. Bezirksjugendschöffengericht:
Strafsachen vor dem Jugendschöffengericht gegen Jugendliche und Heranwachsende mit Wohnsitz außerhalb des Amtsgerichtsbezirks Freiburg sowie gegen Jugendliche und Heranwachsende ohne festen Wohnsitz, für die die Zuständigkeit des Amtsgerichts Freiburg begründet ist, mit dem Anfangsbuchstaben D.
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 18

Abteilung 17:
Richterin am Amtsgericht Arzt (0,25 AKA)
 

Bezirksjugendschöffengericht:

wie Abteilung 16 Ziffer 1 f) und 3, jedoch mit den Anfangsbuchstaben 
A - C, E, H - K, M, N, R, V
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 19

Abteilung 18:

Richter am Amtsgericht Nowak (1,0 AKA)
 

1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende und für Mündel mit Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Freiburg mit den Anfangsbuchstaben F, G, I, J, O -  Q, S – Z und zwar mit gleichem Inhalt wie Abteilung 16 Ziffer 1 a) bis f). 
2. Strafsachen vor dem Jugendgericht gegen Jugendliche und Heranwachsende mit Wohnsitz außerhalb des Amtsgerichtsbezirks Freiburg und ohne festen Wohnsitz, für die die Zuständigkeit des Amtsgerichts Freiburg begründet ist, mit Anfangsbuchstaben wie Ziffer 1.

3. Bezirksjugendschöffengericht
 

wie Abteilung 16 Ziffer 3 jedoch mit den Anfangsbuchstaben F, G,


O - Q, S - U, W - Z
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 16 mit den Endziffern 1 - 5

      Der Richter/Die Richterin der Abteilung 22 mit den Endziffern 6 - 0

Abteilung 19:

Richterin am Amtsgericht Löwen (0,50 AKA)
 

1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende und für Mündel mit Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Freiburg mit den Anfangsbuchstaben A, K und R und zwar mit gleichem Inhalt wie Abteilung 16 Ziffer 1 a) bis f).

2. Strafsachen vor dem Jugendgericht gegen Jugendliche und Heranwachsende mit Wohnsitz außerhalb des Amtsgerichtsbezirks Freiburg und ohne festen Wohnsitz, für die die Zuständigkeit des Amtsgerichts Freiburg begründet ist, mit Anfangsbuchstaben wie Ziffer 1.; Haftsachen gegen Beschuldigte mit den Anfangsbuchstaben E, H - K, M, N, R, V
3. Vorsitz bei der Wahl und Auslosung der Jugendschöffen (§ 35 IV JGG)
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 17
Abteilung 22:
Richterin am Amtsgericht Dr. Sieber (0,50 AKA)
 

1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende und für Mündel mit Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Freiburg mit den Anfangsbuchstaben H, L - N und zwar mit gleichem Inhalt wie Abteilung 16 Ziffer 1 a) bis f).
2. Strafsachen vor dem Jugendgericht gegen Jugendliche und Heranwachsende mit Wohnsitz außerhalb des Amtsgerichtsbezirks Freiburg und ohne festen Wohnsitz, für die die Zuständigkeit des Amtsgerichts Freiburg begründet ist, mit Anfangsbuchstaben wie Ziffer 1.

3. Bezirksjugendschöffengericht


wie Abteilung 16 Ziffer 3 jedoch mit dem Anfangsbuchstaben L
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 18

IV. Abteilungen für Schöffengerichte

Abteilung 20:
Vizepräsident des Amtsgerichts Endress (0,70 AKA)
 

a) Schöffengerichtliche Strafverfahren (ohne Jugendsachen) sowie Bewährungsüberwachung bei Urteilen auswärtiger Schöffengerichte nach Übertragung im Turnus (0,60 AKA)


b) Schöffengerichtliche Strafsachen nach der Abgabenordnung (Steuerstrafsachen nach §§ 369 ff AO) unter Anrechnung auf den Turnus

c) Eildienst an jedem Mittwoch nach Maßgabe von VIII. der Ergänzenden Bestimmungen dieses Geschäftsverteilungsplans (0,10 AKA)

d) Richterliche Tätigkeiten bei abgeschlossenen Verfahren der früheren Abteilung 26

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 21 (mit Ausnahme des Eildienstes, vgl. B. VIII. Ziffer 2. der ergänzenden Bestimmungen)
Abteilung 21:
Richter am Amtsgericht Leipold (0,60 AKA)
 

a) Schöffengerichtliche Strafverfahren (ohne Jugendsachen und Strafsachen nach der Abgabenordnung) sowie Bewährungsüberwachung bei Urteilen auswärtiger Schöffengerichte nach Übertragung im Turnus (0,60 AKA)
b) Vorsitz bei der Wahl der Schöffen und Auslosung der Schöffen

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 20

V. Einzelrichterabteilungen für Strafsachen gegen Erwachsene

 und Bußgeldsachen

Abteilung 23:
Richterin Scheuble (0,50 AKA)
 

a) Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus 
b) Eildienst an jedem Freitag nach Maßgabe von B. VIII. der Ergänzenden Bestimmungen des Geschäftsverteilungsplans (0,10 AKA)

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 30 (mit Ausnahme des Eildienstes, vgl. B. VIII. Ziffer 2. der ergänzenden Bestimmungen)

Abteilung 25:
Richterin Butscher (1,00 AKA)
 

c) Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus (0,90 AKA) 

d) Eildienst an jedem Montag nach Maßgabe von B. VIII. der Ergänzenden Bestimmungen des Geschäftsverteilungsplans (0,10 AKA)

Vertretung: 
Der Richter/Die Richterin der Abteilung 27 (mit Ausnahme des Eildienstes, vgl. B. VIII. Ziffer 2. der ergänzenden Bestimmungen)

Abteilung 27:
Richterin am Amtsgericht Dr. Stückrath (1,00 AKA)

a) Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus (0,90 AKA)

b) Alle Strafsachen nach dem Wehrstraf- und Zivildienstgesetz gegen Erwachsene


c) Eildienst an jedem Donnerstag nach Maßgabe von B. VIII. der Ergänzenden Bestimmungen des Geschäftsverteilungsplans (0,10 AKA)
d) Richterliche Tätigkeiten bei abgeschlossenen Verfahren der früheren Abteilung 24 einschließlich bis zum 31.12.2008 anhängig gewordenen Bewährungsverfahren.

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 25 (mit Ausnahme des Eildienstes, vgl. B. VIII. Ziffer 2. der ergänzenden Bestimmungen)

Abteilung 29:

Richterin Dr. Müller (0,50 AKA)

a) Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, soweit diese nicht der Abteilung 34 übertragen sind, nach Turnus

b) Alle übrigen Bußgeldsachen, soweit diese nicht der Abteilung 34 

      übertragen sind, einschließlich Ermittlungsverfahren mit den 
Anfangsbuchstaben B bis G

c) Alle Privatklagesachen, auch gegen Heranwachsende

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 36
Abteilung 30:
Richterin am Amtsgericht Heise (0,50 AKA)

Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus 

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 34
Abteilung 31:
Richterin Dr. Müller (0,50 AKA)
 

a) Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, soweit diese nicht der Abteilung 34 übertragen sind, nach Turnus
b) Alle übrigen neu eingehenden Bußgeldsachen einschließlich Ermittlungsverfahren, soweit diese nicht der Abteilung 34 
zugewiesen sind, mit den Anfangsbuchstaben M, N, Q und S bis T.

c) Erzwingungshaftsachen und abgeschlossene Bußgeldsachen nach der bisherigen Zuständigkeit lit. b).

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 37

Abteilung 32:
Richterin am Amtsgericht Heilshorn (0,50 AKA) 


Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus  

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 35 

Abteilung 34:
Richter am Amtsgericht Leipold (0,40 AKA)

a)
Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus (0,20 AKA)

b)
Zwangsweise Einweisung Geschlechtskranker in ein Krankenhaus nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

c)
Verfahren nach der Abgabenordnung (Steuerstrafsachen nach §§ 369 ff AO), die zur Zuständigkeit des Einzelrichters gehören, die Bußgeldsachen nach der Abgabenordnung und die richterlichen Untersuchungshandlungen nach § 162 StPO in den genannten Verfahren, soweit diese nicht dem Eildienst übertragen sind (0,10 AKA)
d)
Forststrafsachen

e) 
Eildienst an jedem Dienstag nach Maßgabe von B.  VIII. der Ergänzenden Bestimmungen dieses Geschäftsverteilungsplans (0,10 AKA)
f)
Richterliche Tätigkeiten gemäß Buchstabe c) in den Verfahren, die bis zum 31.03.2010 bei Abteilung 23 anhängig geworden sind einschließlich der Bewährungsverfahren
Vertretung: Der/Die Richter/in der Abteilung 23 (mit Ausnahme des Eildienstes,              vgl. Ziffer VIII. B. der ergänzenden Bestimmungen)

Abteilung 35:
Richter am Amtsgericht Ruby (0,50 AKA) 


Einzelrichterliche Strafsachen nach Turnus  

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 32

Abteilung 36:
Richterin am Amtsgericht Arzt (0,25 AKA)
 

a) Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, soweit diese nicht der Abteilung 34 übertragen sind, nach Turnus 

b) Alle übrigen Bußgeldsachen einschließlich Ermittlungsverfahren, soweit diese nicht  der  Abteilung  34 zugewiesen sind, mit den Anfangsbuchstaben A und U bis Z.
c) Richterliche Tätigkeiten bei abgeschlossenen Verfahren der früheren Abteilung 28.
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 29

Abteilung 37:              
Richterin am Amtsgericht Bürkle (0,50 AKA)
 

a) Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, soweit diese nicht der Abteilung 34 übertragen sind, nach Turnus 

b) Alle übrigen Bußgeldsachen, soweit diese nicht der Abteilung 34
übertragen sind, einschließlich Ermittlungsverfahren mit den Anfangsbuchstaben H bis L, O bis P und R.
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 31




VI. Abteilungen für Familiensachen

Abteilung 40:

Richterin am Amtsgericht Bachmann (0,50 AKA)
 

Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 41

Abteilung 41:

Richterin am Amtsgericht Grimm (0,50 AKA)
 


Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 40
Abteilung 42:         

Richterin am Amtsgericht Pieper (0,50 AKA)

Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 49
Abteilung 43:

Richter am Amtsgericht Rzany (1,0 AKA) 


Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 44
Abteilung 44:

Richter am Amtsgericht Splittgerber (0,55 AKA)
 


Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 43
Abteilung 45:

Richterin am Amtsgericht Klar (1,0 AKA)
 


Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 46

Abteilung 46:
Richter am Amtsgericht Petersen (0,95 AKA)

Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 45

Abteilung 47:          
Richter am Amtsgericht Splittgerber (0,35 AKA)

Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 43
Abteilung 48:           
Richterin am Amtsgericht Bühler (0,75 AKA)
 

Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 42
Abteilung 49:          
Richter am Amtsgericht Jäckel (1,0 AKA)
 

 
Zuständigkeitsregelung nach dem Turnus 
Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 48

Abteilung 70:          
Richter am Amtsgericht Petersen
 

Richterliche Entscheidungen in Vormundschafts- und Pflegschaftsverfahren (Bestandsverfahren), die ab dem 01.09.2009 neu zur Zuständigkeit des Familiengerichts gehören.
Die Abteilung 70 nimmt nicht am Turnus für Familiensachen teil. 

Vertretung: Der Richter/Die Richterin der Abteilung 45

B: Ergänzende Bestimmungen
I. Allgemeine Regelungen
1. Die am 31.12.2010 bei den einzelnen Abteilungen anhängigen Verfahren verbleiben bei diesen Abteilungen, soweit nicht eine Sonderregelung getroffen worden ist.
2. Für die Abteilungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und für die Insolvenzabteilungen 8 und 58 gilt die Sonderregelung, dass sich die Zuständigkeit für die anhängigen Verfahren nach der ab dem 01.01.2011 gültigen Geschäftsverteilung bestimmt.
3. Ergänzende Bestimmungen in Geschäftsbereichen, für die ein Turnus besteht, gelten nur, soweit die Regelung über den Turnus nicht entgegensteht.

II. Turnusregelungen

1. Zivilabteilungen 1 – 7, 10, 11, 53, 55 in C-, AR- und H-Sachen:

a)

C-, AR- und H-Sachen, soweit für letztere der Richter/die Richterin zuständig ist, werden nach den Ordnungsziffern der Zivilreferate, beginnend bei Referat 1, zugeteilt.  Die einzelnen Referate erhalten jeweils ein Verfahren, wobei die Teilreferate anteilmäßig berücksichtigt werden. Für C-, AR- und HRi-Sachen wird ein getrennter Turnus geführt.

b)

Die turnusmäßige Zuteilung erfolgt arbeitstäglich nach dem zeitlichen Eingang auf der Zentralen Eingabestelle der Zivilabteilungen, wobei der Turnus vom Vortag fortgesetzt wird. Der Eingang wird von der Zentralen Eingabestele nach Datum und Uhrzeit vermerkt. Bei gleichzeitigem Eingang ergibt sich die Reihenfolge nach der alphabetischen Einordnung der Nachnamen der jeweils an erster Stelle stehenden Beklagten (Antragsgegner). Bei gleichen Nachnamen von Beklagten sind deren Vornamen und bei gleichen Vornamen die Nachnamen bzw. Vornamen der etwa weiteren an nächster Stelle genannten Beklagten (Antragsgegner) maßgebend.

Sind keine weiteren Beklagten vorhanden, werden die Nachnamen bzw. Vornamen der Kläger (Antragsteller) herangezogen. Ist auch danach eine alphabetische Einordnung nicht möglich, fallen die Verfahren in dasselbe Referat im Vorgriff auf die nächste turnusmäßige Zuteilung für dieses Referat.

Bei der alphabetischen Einordnung bleiben Adelsprädikate und sonstige vor dem Nachnamen stehende selbständige Zusätze außer Betracht, es sei denn, sie sind Bestandteil von Firmennamen bzw. Bezeichnungen juristischer Personen. Bei Firmennamen bzw. Bezeichnungen juristischer Personen ist stets der erste Buchstabe der Firma bzw. juristischen Person maßgebend.

c)

Wird eine Zivil- oder Zwangsvollstreckungssache, die infolge Verfahrensruhe oder aus sonstigen Gründen nach den Vorschriften der Aktenordnung abgeschlossen und abgelegt gewesen ist, unter Zuteilung eines neuen Aktenzeichens wieder weiterbetrieben, so bleibt sie bei dem Referat anhängig, das zuvor zuständig gewesen war und wird auf die nächste turnusmäßige Zuteilung angerechnet.

d)

aa) Wird eine Sache zurückverwiesen, so verbleibt sie im bisherigen Referat. Gleiches gilt für abgetrennte Verfahren, für Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und für Nachverfahren nach Vorbehaltsurteilen. Eine Anrechnung auf Turnuszuteilung findet in diesen Fällen nicht statt. 
ab) Im Fall der Befangenheit eines Richters/einer Richterin wird die Übernahme des Verfahrens durch den Richter/die Richterin, der/die nach den allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung zuständig ist, turnusmäßig berücksichtigt.

e)

Ist eine Verbindung mehrerer Prozesse zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung nach § 147 ZPO anzuordnen, dann ist für das verbundene Verfahren das Referat zuständig, das mit dem zeitlich zuerst anhängig gewordenen Verfahren befasst gewesen ist. Das abgebende Referat hat die zugehörige Zählkarte mit „Abgabe innerhalb des Gerichts“ abzuschließen, während für das Referat, in welchem die Verfahren verbunden werden, eine neue Zählkarte anzulegen ist.

f)

Im Turnus sind die Abteilung 11 mit 1,0 AKA, die Abteilung 10 mit 0,95 AKA, die Abteilung 5 mit 0,90 AKA, die Abteilung 2 mit 0,85 AKA, die Abteilung 1 mit 0,80 AKA, die Abteilungen 3 und 53 mit 0,50 AKA, die Abteilungen 4 und 55 mit 0,45 AKA, die Abteilung 6 mit 0,30 AKA und die Abteilung 7 mit 0,25 AKA berücksichtigt (Anlage 1).

2. Abteilungen 56 und 57 in WEG-Verfahren:

Verfahren aufgrund des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht nach dieser Geschäftsverteilung umfassen die Verfahren nach §§ 43 ff WEG (III. Teil, 1. Abschnitt) mit Ausnahme von Verfahren nach § 43 Nr. 5 WEG und Verfahren betreffend das Stockwerkseigentum.
War oder ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft an einer früheren, nach dem 01.01.2005 anhängig gewordenen WEG-Sache beteiligt, so wird das neue Verfahren der Abteilung zugewiesen, bei der das frühere Verfahren anhängig war oder ist, wenn der die anhängig gewesene Wohnungseigentumssache einleitende Antrag in den drei Kalenderjahren vor dem Eingang der neuen Sache eingegangen ist. Der Ausgleich im Turnus erfolgt im unmittelbaren Anschluss.

Für die Eintragung in das Register gelten die Bestimmungen zu II. 1. b) entsprechend.

Wird in der Antragsschrift als Antragsgegner eine Wohnungseigentümergemeinschaft angegeben und werden die Wohnungs-/Teileigentümer namentlich nicht benannt, so ist die Straßenbezeichnung, bei Fehlen einer solchen der Name des Antragsstellers, bei mehreren der im Eingangsschriftsatz an erster Stelle angeführte maßgeblich. Gehen von mehreren Personen selbständige Anträge auf Entscheidungen gem. § 43 Abs. 1 Nr. 4 WEG ein, die denselben Beschluss der Wohnungseigentümer betreffen, und ist eine Verbindung zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung geboten, so ist dafür die Abteilung zuständig, bei der das Verfahren mit der niedrigsten Registernummer geführt wird. 

3. Abteilungen für Familiensachen (Abteilungen 40 – 49):

a)

Neu eingehende Familiensachen werden der Zentralen Eingabestelle des Familiengerichts vorgelegt. Der Eingang wird von der Zentralen Eingabestelle nach Datum und Uhrzeit erfasst. Bei gleichzeitigem Eingang ergibt sich die Reihenfolge der Erfassung nach der alphabetischen Einordnung der Nachnamen des an erster Stelle stehenden Beklagten (Antragsgegners). Bei gleichen Nachnamen sind die Vornamen des Beklagten (Antragsgegners) und bei gleichen Vornamen die Nachnamen bzw. Vornamen der etwa weiteren Beklagten (Antragsgegner) maßgebend. Sind keine weiteren Beklagten vorhanden, werden die Nachnamen bzw. Vornamen der Kläger (Antragsteller) herangezogen. Bei der vorstehenden alphabetischen Einordnung bleiben Adelsprädikate und sonstige vor dem Nachnamen stehende Zusätze außer Betracht. 

Eilfälle sind beim Eintrag vorzuziehen. Als Eilfälle sind folgende Verfahren anzusehen:

aa)
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in einem der folgenden Verfahren:

Regelung der elterlichen Sorge;

Herausgabe eines Kindes (§ 1632 BGB);

Verfahren auf Zuweisung einer Ehewohnung für die Dauer des Getrenntlebens 

(§ 1361 b BGB);

Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz;

bb)
Antrag auf Erlass eines persönlichen oder dinglichen Arrestes (§§ 916 ff BGB) bzw. auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (§§ 935 ff BGB);

cc)
Mitteilung des Jugendamtes gemäß § 50 Abs. 3 SGB VIII über die Gefährdung des Kindeswohls eines Kindes im Sinne des § 1666 BGB;

dd)
Verfahren auf Genehmigung der geschlossenen Unterbringung eines Kindes 

(§ 1631 b BGB);

ee)
Anträge auf gerichtliche Entscheidung über die Inobhutnahme eines Kindes gemäß  den §§ 42, 43 SGB VIII.

b)

Entsprechend der vorstehenden Erfassung erhalten die Abteilungen für Familiensachen in einem 1. Durchgang eines Turnus nacheinander, beginnend mit dem Familienrichter mit der niedrigsten Richterkennzahl und danach fortlaufend, je einen Neueingang. Abteilungen mit weniger als 1,0 AKA werden nach Maßgabe untenstehenden Buchstabens i) im Turnus berücksichtigt. Danach beginnt ein neuer Turnus, wobei ein am Vortag nicht abgeschlossener Turnus fortgeführt wird.

c)

Betrifft eine Familiensache denselben Personenkreis, so ist ein neues Verfahren der Abteilung einer früher anhängig gewesenen Familiensache zuzuweisen, wenn der die anhängig gewesene Familiensache einleitende Antrag in den drei Kalenderjahren vor dem Eingang der neuen Sache eingegangen ist. Waren mehrere Abteilungen vorbefasst, so wird die Sache der Abteilung zugewiesen, bei der die nach dem Aktenzeichen jüngste Sache anhängig war.

Betrifft eine neu eingegangene Familiensache denselben Personenkreis einer noch anhängigen Familiensache, so ist die Abteilung dieser Familiensache auch für die neueingegangene Familiensache zuständig.

Derselbe Personenkreis im Sinne des § 23 b Abs. 2 GVG liegt vor, wenn die neu eingehende Sache, die an einem früheren Verfahren beteiligten Ehegatten, Lebenspartner, Eltern, deren Kinder sowie zum Umgang berechtigte Personen sowie Personen nach §§ 210 ff FamFG (Gewaltschutzverfahren) betrifft, sofern es keine Abstammungssache (§ 169 ff FamFG) oder Adoptionssache (§ 186 ff FamFG) war. Dagegen handelt es sich nicht um denselben Personenkreis, wenn der Neueingang ein Rechtsverhältnis zum Gegenstand hat, das in einer Ehe begründet ist, die eine der beteiligten Personen mit einem Dritten geschlossen hat, oder der Neueingang eine Kindschaftssache ist.

Eine Familiensache bleibt anhängig bis zum Erlass bzw. bis zur Verkündung der abschließenden Hauptsacheentscheidung. Auch ein ruhendes Verfahren bleibt anhängig.

Unter Verstoß gegen die Bestimmungen der Geschäftsverteilung (ab 01.01.2004) zugewiesene Familiensachen sind an die danach zuständige Abteilung abzugeben. In gleicher Weise finden die Vorschriften über die Zuständigkeitskonzentration bei der Abteilung der Ehesache (§ 23 b Abs. 2 GVG) Anwendung.

d)

aa) Wird eine Familiensache vom Oberlandesgericht zurückverwiesen, so verbleibt sie bei der bisherigen Abteilung. Diese Verfahren werden nicht auf den Turnus angerechnet. Besteht diese Abteilung nicht mehr, so sind diese Sachen als Neueingang zu behandeln.

ab) Gleiches gilt für gemäß § 628 ZPO abgetrennte Verfahren. Gemäß § 623 ZPO abgetrennte Verfahren werden wie Neueingänge behandelt und sind der Zentralen Eingabestelle vorzulegen.

ac) Gleiches gilt für gemäß § 140 FamFG abgetrennte Verfahren.

ad)  Im Fall der Befangenheit eines Richters/einer Richterin wird die Übernahme des  Verfahrens durch den Richter/die Richterin, der/die nach den allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung zuständig ist, turnusmäßig berücksichtigt.

e)

Wird ein infolge Verfahrensruhe oder aus sonstigen Gründen nach der Aktenordnung abgeschlossenes Verfahren wiederaufgenommen, bleibt die bisher befasste Abteilung zuständig, ohne dass das wiederaufgenommene Verfahren auf den Turnus angerechnet wird. Wird ein neues Aktenzeichen vergeben, erfolgt ein Neueintrag unter Anrechnung auf den Turnus. In diesem Fall ist der Schriftsatz, mit dem das Verfahren wieder angerufen wird, unverzüglich der Zentralen Eingabestelle vorzulegen.

f)

Die Zuweisung von Rechtshilfeverfahren im AR-Register erfolgt jeweils in einem gesonderten Turnus; lit. b) dieser Turnusregelung gilt entsprechend.

g)

Kann infolge Rechnerausfalles keine Eingabe der Neueingänge durch die Zentrale Eingabestelle erfolgen, gilt für eilbedürftige Verfahren (einstweilige Verfügungen, Arreste, einstweilige Anordnungen, vorläufige Anordnungen, Anträge nach § 1631 b BGB, Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung) folgende Regelung:

Für die genannten Verfahren sind in der Reihenfolge ihres Einganges die Abteilungen für Familiensachen mit aufsteigender Richterkennzahl zuständig. Die Reihenfolge beginnt bei der zum Zeitpunkt des Rechnerausfalles im Turnus zuständigen Abteilung, wobei jede Abteilung mit einem Verfahren berücksichtigt wird. Nach Wiederinbetriebnahme des Rechners erfolgt ein Ausgleich durch Bonusverteilung.

h)

Im Falle einer Abgabe innerhalb des Familiengerichts wird das abgegebene Verfahren bei der übernehmenden Abteilung auf den Turnus angerechnet.

i)

Im Turnus sind die Abteilungen 43, 45 und 49 mit 1,0 AKA, die Abteilung 46 mit 0,95 AKA, die Abteilung 48 mit 0,75 AKA, die Abteilung 44 mit 0,55 AKA, die Abteilungen 40, 41 und 42 mit 0,50 AKA und die Abteilung 47 mit 0,35 AKA berücksichtigt (Anlage 2).
4. Schöffengerichte (Abteilungen 20 und 21):

a)

Am Turnus nehmen die Abteilungen wir folgt teil:

Abteilung 20 mit 0,60 AKA

Abteilung 21 mit 0,60 AKA

Neueingänge werden im Verhältnis eins zu eins zugeteilt, beginnend mit Abteilung 20.
b)
Cs-, Ls-, Gs- und AR-Sachen gegen Erwachsene werden wie folgt zugeteilt:

Für die Reihenfolge der Verteilung ist der Tag des Eingangs der Sache bei dem Amtsgericht maßgebend. Bei gleichem Eingang sind die Js-Nummern maßgebend, wobei die Referatsbezeichnung der Staatsanwaltschaft und die Js-Nummer als eine Zahl gelten (Beispiel: 25 Js 259/86 = 2525986). Die Sache mit der niedrigeren Kennzahl wird vor derjenigen mit der höheren Kennzahl eingetragen. Sind keine Js-Nummern vorhanden, ergibt sich die Reihenfolge nach der alphabetischen Einordnung der Beschuldigten oder Betroffenen. Diese Sachen werden nach den mit einer Js-Nummer versehenen Sachen eingetragen.

Bei erneuter Antragstellung im Hauptverfahren nach vorangegangener Rücknahme des Antrags bleibt die Zuständigkeit der Abteilung erhalten; entsprechendes gilt bei einem weiteren Antrag für Gs-Verfahren, dem ein Antrag der Staatsanwaltschaft im gleichen Js-Verfahren vorangegangen ist.

c)
Im Fall der Zurückverweisung von Strafsachen gemäß § 354 Abs. 2 StPO und in den Fällen des § 210 Abs. 3 1. Alternative StPO ist unter Anrechnung auf den Turnus die Vertretung des Richters/der Richterin zuständig, dessen/deren Urteil bzw. dessen/deren Beschluss aufgehoben worden ist.

d)
Im Fall der Befangenheit eines Richters/einer Richterin wird die Übernahme des Verfahrens durch den Richter/die Richterin, der/die nach den allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung zuständig ist, turnusmäßig berücksichtigt.

5. Einzelrichterstrafabteilungen (Erwachsene)

a)

Am Turnus nehmen die Abteilungen wie folgt teil:

Abteilung 23 mit 0,40 AKA

Abteilung 25 mit 0,90 AKA

Abteilung 27 mit 0,90 AKA 

Abteilung 30 mit 0,50 AKA

Abteilung 32 mit 0,50 AKA
Abteilung 34 mit 0,20 AKA

Abteilung 35 mit 0,50 AKA
b)

Neueingänge werden jeweils getrennt nach Ds-, Cs- und AR-Sachen gegen Erwachsene  mit Ausnahme der Zuständigkeiten der Abteilungen 34 lit. b) bis d) und 27 lit. b) in einem Turnus wie aus der Anlage 3 ersichtlich zugeteilt.

c)

Die Verfahren sind nach der Uhrzeit des Eingangs bei der Zentralen Verteilungsstelle zu kennzeichnen und zu verteilen. Bei gleichzeitigem Eingang  sind die Js-Nummern maßgebend, wobei die Referatsbezeichnung der Staatsanwaltschaft und die Js-Nummer als eine Zahl gelten (Beispiel: 25 Js 259/86 = 2525986). Die Sache mit der niedrigeren Kennzahl wird vor derjenigen mit der höheren Kennzahl eingetragen. Sind keine Js-Nummern vorhanden, ergibt sich die Reihenfolge nach der alphabetischen Einordnung der Beschuldigten oder Betroffenen. Diese Sachen werden nach den mit einer Js-Nummer versehenen Sachen eingetragen. 
d)

aa) Gehen gegen denselben Beschuldigten an einem oder an unterschiedlichen Tagen verschiedene Verfahren ein, so werden sie dem nach der vorstehenden Regelung festgestellten Strafreferat zugeteilt. 

ab) Unter Ds-Verfahren sind das später eingegangene zu dem früher eingegangenen und bei gleichzeitig eingegangenen dasjenige mit der höheren Js-Nummer zu demjenigen mit der niedrigeren Js-Nummer abzugeben und von der dort befassten Abteilung zu übernehmen. Ein Wechsel der befassten Abteilung unter Berufung auf diese Bestimmung kann nur bis  zwei Wochen vor einem anberaumten Hauptverhandlungstermin erfolgen.
ac) In der Hauptverhandlung erhobene Nachtragsanklagen werden unter Anrechnung auf den nächsten Turnus von der Abteilung bearbeitet, in der bereits das andere Verfahren anhängig ist.

ad) Im Fall der Zurückverweisung von Strafsachen gemäß § 354 Abs. 2 StPO und den
          Fällen des § 210 Abs. 3 1. Alt. StPO ist unter Anrechnung auf den nächsten Turnus
          der Stellvertreter des Richters zuständig, dessen Urteil bzw. dessen Beschluss auf
          gehoben worden ist. 
ae) Im Fall der Befangenheit oder des Ausschlusses des Richters wird die Übernahme des Verfahrens durch den nach den allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung zuständigen Richter im nächsten Turnus berücksichtigt.

af) Neueingänge aus den Geschäftskreisen der Abteilungen 34 lit. c) (ohne Bußgeldsachen) und d) und 27 lit. b) werden im jeweils nächsten Turnus ausgeglichen.

ag) Bei erneuter Antragstellung im Hauptverfahren nach vorangegangener Rücknahme einer Anklage oder eines Strafbefehls bleibt die Zuständigkeit der Abteilung 

erhalten. 

e)

Gs-Verfahren in Strafsachen nehmen, soweit nicht die Zuständigkeit des/der für den Eildienst zuständigen Richters/Richterin, des Richters der Abteilung 34 (Geschäftskreis lit. c) und d)) oder des Richters der Abteilung 27 (Geschäftskreis lit. b)) begründet ist, am Gs-Turnus-System teil. Gs-Sachen sind nach der Uhrzeit des Eingangs bei der Zentralen Verteilungsstelle zu kennzeichnen und zu verteilen. Bei gleichzeitigem Eingang ist die Js-Nummer maßgebend. Die Abteilung, welche für die erste richterliche Maßnahme im Ermittlungsverfahren zuständig geworden ist, ist auch für weitere richterliche Maßnahmen in diesem Ermittlungsverfahren zuständig.

f)

Bei Zuständigkeit des Richters der Abteilung 27 im Geschäftskreis lit. b) und des Richters der Abteilung 34 in den Geschäftskreisen lit. c) und d) gilt die Regelung Nr. 5. d) ff) entsprechend.

g)

Interne Bewährungsabgaben erfolgen analog § 462 a Abs. 4 StPO (zuständig ist die Abteilung, die auf die schwerste Strafart oder bei Strafen gleicher Art auf die höchste Strafe erkannt hat) und werden unter Anrechnung im Turnus im AR-Register eingetragen.

6. Abteilungen für Bußgeldsachen 

a)

Am Turnus nehmen die Abteilungen 29, 31, 36, 37 wie folgt teil:

Abteilung 29 mit 0,50 AKA

Abteilung 31 mit 0,50 AKA

Abteilung 36 mit 0,25 AKA

Abteilung 37 mit 0,50 AKA

b)

Neueingänge (Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, soweit diese nicht der Abteilung 23 übertragen sind) werden in einem Turnus wie aus der Anlage 4 ersichtlich zugeteilt.

c)

Für die Reihenfolge der Verteilung ist der Tag des Eingangs der Sache bei dem Amtsgericht maßgebend. Eingänge desselben Tages werden entsprechend den Nachnamen der Betroffenen alphabetisch geordnet.

III. Ergänzende Bestimmungen über die Zuständigkeit in Zivilsachen

1.

Bei mehreren Beklagten (Schuldnern) ist für die Zuständigkeit die größere Anzahl der Beklagten und bei gleicher Anzahl der Anfangsbuchstabe des im Alphabet letzten Beklagten maßgebend. Fällt ein Beklagter weg, etwa durch Klagrücknahme, so verbleibt das Verfahren bei dem/der vor dem Wegfall zuständigen Richter/Richterin. Ebenso verbleibt es bei einer Abteilung, wenn nachträglich eine andere Partei hinzutritt oder wenn an die Stelle des ursprünglich Beklagten ein anderer tritt.

Geht ein besonderes Prozesskostenhilfeverfahren voraus, so ist der hierfür zuständige Richter/die hierfür zuständige Richterin auch für den nachfolgenden Prozess zuständig.

Hat eine Abteilung in einer Angelegenheit, die nicht zu ihrem Geschäftsbereich gehört, Termin bestimmt, einen Beschluss oder eine sonstige prozessleitende Verfügung erlassen, so wird dadurch ihre Zuständigkeit begründet. Abgabe ist nicht zulässig. Dies gilt auch z. B. bei Änderung des Namens durch Verheiratung, Adoption, Legitimation.

2.

Bei Verfahren gegen Gemeinden entscheidet der Anfangsbuchstabe des Namens der Gemeinde.

3.

Bei Verfahren gegen den Fiskus (auch gegen Bundesbahn und Bundespost) ist der Eigenname maßgebend z. B. bei „Bundesrepublik Deutschland“ der Buchstabe „B“, bei Land „Baden-Württemberg“ der Buchstabe „B“, bei „Deutsche Bundesbahn“ „B“.

Bei der Bestimmung der Zuständigkeit nach dem Familiennamen des Beklagten oder Schuldners bleiben Namenszusätze, gleichgültig ob sie groß oder klein geschrieben sind, unberücksichtigt, es sei denn, sie werden mit dem Familiennamen in einem Wort geschrieben.

4.

Bei Insolvenzverfahren ist die Firma, nicht der Inhaber maßgebend.

5.

Unter Rechtshilfeersuchen in Zivilsachen fallen auch die Ersuchen der Ausgleichs-, Feststellungs- oder Versorgungsämter sowie Ersuchen der Kartellbehörden gem. § 54 Abs. 6 GWB.

6.

Der Vertreter/Die Vertreterin nach dieser Geschäftsverteilung ist zuständig für Sachen,  in denen ein Richter/eine Richterin von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen ist oder dessen/deren Ablehnung für begründet erklärt wurde. Dabei verbleibt es auch, wenn auf der Abteilung des/der ausgeschlossenen oder abgelehnten Richters/Richterin ein Wechsel stattfindet.
7. 

Soweit bei Streitigkeiten zivilrechtlicher Art die Verfahrensvorschriften der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden sind, sind für diese Verfahren die jeweiligen Zivilabteilungen zuständig, wenn die Sache nicht ausdrücklich einer Abteilung der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder einer bestimmten Zivilabteilung zugewiesen ist.

8.

Für Anordnungen zur Durchsuchung einer Wohnung durch den Gerichtsvollzieher in entsprechender Anwendung des § 761 ZPO sind die Richter/die Richterinnen der Abteilungen 1 – 7, 10, 11, 53, 55 entsprechend ihrer allgemeinen Zuständigkeit berufen.

9.

Wird eine Tätigkeit für ein abgeschlossenes Verfahren in einer C-, H- oder M-Sache (soweit nicht durch die Turnusregelung in C-Sachen überholt) erforderlich, ohne dass eine Neueintragung im Register erfolgt, z. B. Rechtsnachfolgeklauseln, Anträge nach den §§ 850 f, g und k ZPO etc., so bleibt die Abteilung zuständig, welche für das Verfahren zuständig war, auch wenn der entsprechende Buchstabe später einer anderen Abteilung zugeteilt wurde.

10.

Für Entscheidungen nach §§ 45, 48 ZPO sind zuständig:


Für Abteilung


entscheidet der Richter/die Richterin 






der Abteilung




1



 3




2



10




3



55




4



1



5



7




6



11




7



5




8



9




9



8




10



6




11



2




53



4




55



5




56



3




57



11




58
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IV. Ergänzende Bestimmungen über die Zuständigkeit in Familiensachen

1.

Für Entscheidungen nach §§ 45, 48 ZPO sind zuständig:


Für Abteilungen


entscheidet der Richter/die Richterin 






der Abteilung



42, 46, 47 und 49
            
5


 43, 44 und 48


     
6


 40, 41, 45 und 70

7
2.

Der Vertreter/die Vertreterin nach dieser Geschäftsverteilung ist zuständig  für Sachen, in denen ein Richter/eine Richterin von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen ist oder dessen/deren Ablehnung für begründet erklärt wurde. Dabei verbleibt es auch, wenn auf der Abteilung des/der ausgeschlossenen oder abgelehnten Richters/Richterin ein Wechsel stattfindet.


V. Ergänzende Bestimmungen über die Zuständigkeit in Strafsachen

1. 
Bei mehreren Beschuldigten (Angeschuldigten, Angeklagten, Betroffenen) in Jugendstrafsachen ist zuständig die Abteilung, in welcher die Mehrzahl der Anfangsbuchstaben der Familiennamen fällt. Fallen gleich viele Anfangsbuchstaben in verschiedene Abteilungen, so ist der Name des Ältesten maßgebend.

Soweit sich die Zuständigkeit gegen einen Beschuldigten (Angeschuldigten, Angeklagten, Betroffenen) in Jugendstrafsachen nach dem Familiennamen bestimmt, bleiben Namenszusätze, gleichgültig ob sie groß oder klein geschrieben sind, unberücksichtigt, es sei denn, sie werden mit dem Familiennamen in einem Wort geschrieben.

Wird bei mehreren Beschuldigten in Jugendstrafsachen nur gegen einen Teil von ihnen wegen eines Verbrechens Anklage erhoben, so sind die Anfangsbuchstaben des oder der Beschuldigten maßgebend, die wegen eines Verbrechens angeklagt sind.

2.

Treffen in Strafsachen ein Steuervergehen mit Straftaten anderer Art zusammen, so ist der/die für Steuerstrafsachen zuständige Richter/Richterin der Strafabteilung zuständig. Dies gilt nicht für Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit  § 370 AO und für Steuerdelikte in Verbindung mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

3.

In Verfahren gemäß §§ 103, 112 JGG ist im Ermittlungsverfahren der Jugendrichter/die Jugendrichterin zuständig. Erklärt die Staatsanwaltschaft, dass sie Anklage vor einer gem. § 103 Abs. 2 Satz 2 JGG zuständigen Strafkammer erheben werde, ist der Strafrichter/die Strafrichterin zuständig. Die Zuständigkeit des Eildienstes geht vor.

Bei der Bestimmung der Zuständigkeit der Jugendgerichte untereinander bleiben die erwachsenen Beschuldigten, im Ermittlungsverfahren bei den Erwachsenenstrafgerichten die nichterwachsenen Beschuldigten außer Betracht.

Soweit ein Sorgerechtsverfahren (insbesondere Verfahren nach den §§ 1628, 1666, 1671 BGB) beim Familiengericht anhängig ist oder war, bleibt das Familiengericht auch zuständig für später eingehende familiengerichtliche Erziehungsaufgaben nach § 34 Abs. 3 JGG. Die Zuständigkeit für familiengerichtliche Erziehungsaufgaben nach § 34 Abs. 3 JGG geht jedoch dann auf das Jugendgericht über, falls dort im Rahmen eines Strafverfahrens der betreffende Jugendliche angeklagt ist. Gleiches gilt für ein Verfahren auf Abänderung einer Entscheidung nach § 1666 BGB, wenn das Jugendgericht für das ursprüngliche Verfahren nach § 1666 BGB als familiengerichtliche Erziehungsaufgabe nach § 34 Abs. 3 JGG zuständig war.

4.

Fällt ein die Zuständigkeit begründender Umstand im Laufe des Verfahrens weg (z. B. Änderung des Namens durch Verheiratung, Adoption, Legitimation, Rechtskraft der Entscheidung gegen einen im Alphabet vorgehenden Angeklagten), so verbleibt das Verfahren, mit Ausnahme von Haftsachen im Ermittlungsverfahren, bei der Abteilung, bei der es anhängig geworden ist. Dies gilt auch dann, wenn Anklagen oder Strafbefehlsanträge gegen mehrere Beschuldigte unter ein- und demselben Js-Aktenzeichen getrennt aber gleichzeitig abgefasst sind.

5.

Der Vertreter/Die Vertreterin nach dieser Geschäftsverteilung ist zuständig

a) für Sachen, in denen ein Richter/eine Richterin von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen ist oder dessen/deren Ablehnung für begründet erklärt wurde. Dabei verbleibt es auch, wenn auf der Abteilung des/der ausgeschlossenen oder abgelehnten Richters/Richterin ein Wechsel stattfindet.
b) für Sachen, die vom Revisionsgericht an eine andere Abteilung des Gerichts zurückverwiesen wurden. Das Gleiche gilt für die Zurückverweisung in Ordnungswidrigkeitssachen. Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass das Beschwerdegericht nach Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens durch das Amtsgericht das Hauptverfahren vor einer anderen Abteilung des Amtsgerichts eröffnet.

6.

Maßnahmen des Richters/der Richterin bei dem Amtsgericht gem. §§ 148 Abs. 2, 148 a StPO, § 24 Abs. 2 JVollzGB III, nach §§ 31 ff. EGGVG (Kontaktsperre), Anträge nach 
§§ 81 g, 81 h StPO und Verfahren nach § 87 g bis 87 i IRG werden im Sinne der Geschäftsverteilung wie richterliche Untersuchungshandlungen auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft behandelt.

7.

Für die Verfahren vor dem erweiterten Schöffengericht, dessen Vorsitzende die Richter/Richterinnen der Abteilungen 20 und 21 sind, werden die vollzeitbeschäftigten Richter/Richterinnen der Strafabteilungen im Turnus, beginnend mit dem/der Dienstjüngsten herangezogen. Im Falle der Verhinderung eines zweiten Richters/einer zweiten Richterin tritt der/die im Turnus Nächste an seine/ihre Stelle. Für die Heranziehung gilt die Regelung B. VII. Nr. 1 (allgemeine Vertretung des Vertreters) entsprechend.

8.

Ist im Falle einer unverzüglich vorzunehmenden richterlichen Handlung, die nicht dem Eildienst unterfällt, weder der zuständige Richter/die zuständige Richterin noch der zuständige Vertreter/die zuständige Vertreterin für die zuständige Abteilungsgeschäftsstelle erreichbar, so ist der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin für eine unverzüglich vorzunehmende Untersuchungshandlung zuständig. Sind auch der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin und der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin verhindert, so bleibt es bei der Regelung B. VII. Nr. 1 (allgemeine Vertretung der Vertreter).

9.

Bei richterlichen Untersuchungshandlungen gegen zunächst noch unbekannte Personen sind die Einzelrichter-Strafabteilungen für Erwachsene nach Turnus zuständig.

10.

Für Entscheidungen nach § 27 Abs. 3 StPO und für Entscheidungen der Selbstablehnung gilt folgende Zuständigkeitsregelung:



        Für Abteilung                    
zuständiger Richter für






Entscheidungen gemäß 






§ 27 Abs. 3 StPO
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Im Falle der  Verhinderung des  zuständigen Richters ist der  Eildienst des Tages des Eingangs des Antrags vertretungsweise zuständig. 
VI. Ergänzende Bestimmungen über die Zuständigkeit in Verfahren der frei-      willigen Gerichtsbarkeit

1.

Der für die Zuständigkeit maßgebliche Beteiligte ist in erster Linie der Betroffene eines Verfahrens. Die Abteilungszuständigkeit für Betreuungssachen ergibt sich aus Anlage 6.
Bei unbekanntem Namen des Betroffenen richtet sich die Zuständigkeit nach etwa bekannten Aliaspersonalien. Sind keinerlei Personalien bekannt, ist die für den Buchstaben „U“ bestimmte Abteilung zuständig.

Bei mehreren für die Zuständigkeit maßgeblichen Beteiligten richtet sich die Zuständigkeit nach dem jüngsten Beteiligten.
2.

Für Entscheidungen über Befangenheitsanträge gegen Richter/Richterinnen der Abteilungen für freiwillige Gerichtsbarkeit und über deren Selbstablehnung sind, soweit das Amtsgericht zur Entscheidung berufen ist, zuständig:

für Abteilungen



entscheidet der/die 

Richter/in der Abteilung

132, 134, 135, 136, 138,148, 149:


131

131, 122, 144:
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141, 145, 147, 151, 154, 155:
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130, 137, 139, 143, 146, 150:
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140, 142, 152, 153, 156:
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3.

Der Vertreter/die Vertreterin nach dieser Geschäftsverteilung ist zuständig  für Sachen, in denen ein Richter/eine Richterin von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen ist oder dessen/deren Ablehnung für begründet erklärt wurde. Dabei verbleibt es auch, wenn auf der Abteilung des/der ausgeschlossenen oder abgelehnten Richters/Richterin ein Wechsel stattfindet.


VII. Ergänzende Bestimmungen über die Vertretung für den Fall der 
Verhinderung des Vertreters

Soweit nicht eine abweichende Regelung getroffen worden ist, gilt für den Fall der Verhinderung des Vertreters folgendes:

1.

Bei den Abteilungen für Strafsachen einschließlich der Jugendgerichtsabteilungen, sind alle Strafrichter/Strafrichterinnen einschließlich der Jugendrichter/Jugendrichterinnen und, falls auch diese verhindert sind, alle sonstigen Richter/Richterinnen weitere Vertreter.

2.
Die weitere Vertretung im Eildienst erfolgt nach Maßgabe der unter B. VIII. Ziffer 2. getroffenen Regelung.
3.

Bei den Abteilungen für Zivilsachen sind alle Zivilrichter/Zivilrichterinnen und, falls diese verhindert sind, alle sonstigen Richter/Richterinnen weitere Vertreter/Vertreterinnen.

Bei Abteilungen für Insolvenzsachen sind alle Insolvenzrichter/Insolvenzrichterinnen, falls diese verhindert sind alle Zivilrichter/Zivilrichterinnen und falls diese verhindert sind alle sonstigen Richter/Richterinnen weitere Vertreter/Vertreterinnen.
4.

Bei den Abteilungen für freiwillige Gerichtsbarkeit sind zunächst alle Richter dieser Abteilungen, sodann der Richter/die Richterin der Abteilung 11 dann alle anderen Zivilrichter/Zivilrichterinnen und, falls diese verhindert sind, alle sonstigen Richter/Richterinnen weitere Vertreter/Vertreterinnen. 

5.

Bei den Abteilungen für Familiensachen ist weiterer Vertreter/weitere Vertreterin der Richter/die Richterin der Abteilung mit der nächst niedrigeren Ordnungsziffer; für die Abteilung 40 der Richter/die Richterin der Abteilung 70. Diese Ringvertretung gilt entsprechend für den Fall der Verhinderung des weiteren Vertreters/der weiteren Vertreterin usw. Im Übrigen sind alle sonstigen am Amtsgericht planmäßigen Richter/Richterinnen weitere Vertreter/Vertreterinnen.

6.

Soweit vorstehend (Nr. 1 – 5) nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich die Reihenfolge der Heranziehung zur weiteren Vertretung nach der Reihenfolge des Dienstalters der Richter/der Richterinnen, beginnend jeweils mit dem/der Dienstjüngsten der Richter/der Richterinnen auf Probe, sodann der Besoldungsgruppe R 1, sodann R 2.

Die weitere Vertretungstätigkeit für einzelrichterliche Strafabteilungen wird auf die Dauer eines Monats begrenzt. Nach Ablauf des Monats folgen dem dienstjüngsten Richter/der dienstjüngsten Richterin turnusmäßig für jeweils einen weiteren Monat die nächsten dienstälteren zuständigen Richter/Richterinnen in der Vertretungstätigkeit nach.
VIII. Eildienst
1. Der Eildienst beinhaltet folgende Zuständigkeiten:

a)
Entscheidungen über Anträge auf Haftbefehle einschließlich Zurückschiebungs- und Abschiebungshaftbefehle und deren Eröffnung, sofern sich der Beschuldigte/Betroffene nicht bereits in anderer Sache in Haft befindet (Überhaft). Betrifft die andere Sache eine Ersatzfreiheitsstrafe, so bleibt der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin zuständig, für den Erlass eines richterlichen Haftbefehls (ohne Vorführung nach § 115 StPO) dagegen der/die Abteilungsrichter/in. In Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende wird der Eildienst als Jugendrichter/in tätig.
Gehen mehr als fünf Anträge pro Tag ein, tritt ab dem sechsten Verfahren der Vertretungsfall ein (vgl. Ziffer VIII. 2.). 

b)
Ist der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gleichzeitig mit einem Antrag auf eine der in Ziff. 4 genannten Entscheidungen gegen dieselbe auf freiem Fuß befindliche Person (also ohne Vorführung nach § 115 StPO) gestellt, so ist der Eildienst zur Entscheidung aller dieser Anträge zuständig. Dasselbe gilt, wenn von den Anträgen auf Haftbefehl mit Anträgen nach Ziff. 4 mehrere Personen im unmittelbaren Zusammenhang betroffen sind (Razzia). Die Zuständigkeit des/der einzelnen der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin bestimmt sich nach dem Eingangsstempel am Tag des Eingangs. Diese Zuständigkeit bleibt insoweit erhalten, es sei denn, der/die zuständige Richter/Richterin ist am darauffolgenden Tag verhindert. In diesem Fall ist der/die für den Eildienst zuständige Richter/Richterin des auf den Eingang folgenden Tages zuständig.

c)
Entscheidungen über Sicherheitsleistung nach §§ 132 StPO, 46 Abs. 1 OWiG.

d)
Entscheidungen über Anträge der Staatsanwaltschaft auf 

aa)
Untersuchungen bzw. Blutentnahmen nach § 81 c III S. 3 StPO, Leichenöffnung nach §§ 87 ff StPO und sie begleitende Maßnahmen (z. B. Blutalkoholbestimmung, toxikologische Untersuchung etc.). Für Maßnahmen nach dem DNA-Identitätsfeststellungsgesetz verbleibt es bei der allgemeinen Zuständigkeit.

bb) 

Telefonüberwachung nach § 100 b StPO
cc)

Einsatz technischer Mittel nach § 100 d StPO und § 100 f Abs. 2 StPO sowie § 100 i StPO
dd)

Zustimmung zur verdeckten Ermittlung nach § 110 b Abs. 2 StPO

e)
Die erste Vernehmung nach den §§ 21, 22 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG). Nach der ersten Vernehmung in Untersuchungshaft-, Abschiebehaft- und IRG-Sachen gibt der Eildienst die Akten an die im übrigen nach diesem Geschäftsverteilungsplan zuständige Abteilung.

f)
Die erste Entscheidung über die vorläufige Unterbringung gemäß § 126 a StPO.

g)
Entscheidungen über Anträge der Staatsanwaltschaft auf Durchsuchung und/oder Beschlagnahme sowie auf Auskunft der Telekommunikationsdienstanbieter (§ 100 g StPO), sofern die Maßnahme noch am selben oder folgenden Tag durchgeführt werden muss.

h)
Anordnungen nach § 81 a II StPO, sofern die Maßnahme noch am selben oder folgenden Tag durchgeführt werden muss.
2. Vertretung im Eildienst 

Bei Verhinderung des/der Eildienstrichters/Eildienstrichterin sind in fortlaufender Reihenfolge alle Straf-, Bußgeld- und Jugendrichter/innen nach der Ordnungsziffer der jeweiligen Abteilung, beginnend mit der niedrigsten Ziffer, zuständig. Richter/innen, die mehr als eine Abteilung innehaben, werden nur nach der Abteilung mit der niedrigsten Ordnungsziffer herangezogen. Nach der Vertretung durch die Abteilung mit der höchsten Ordnungsziffer beginnt die Reihenfolge von vorn. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Eingang der Verhinderungsmitteilung bei der Service-Einheit der Zentralen Eingabe der Strafrichterabteilungen.

Bei der Vertretung gelten die regulären Sitzungstage der Abteilung und bereits bewilligter Urlaub als Verhinderungsgrund; in diesem Fall erfolgt die Vertretung durch den/die nächsten Richter/in. Der/die verhinderte Vertreter/in ist anschließend als Nächste/r für die Vertretung heranzuziehen.
Im Strafrechtsbereich bis 0,50 AKA teilzeittätige Richter/innen sind nur jedes zweite Mal zur Vertretung berufen.
Besetzung des Gerichts mit Richtern auf Probe, Richtern kraft Auftrags und abgeordneten Richtern nach § 29 DRiG
Richter auf Probe: Scheuble, Butscher, Dr. Müller 

Richter kraft Auftrags: Klar
Abgeordnete Richter: Lennig

Amtsgericht Freiburg – TURNUS – Zivilabteilungen

- Eingänge -   gültig ab 01.01.2011
	Abteilung
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     Anlage 1 

Amtsgericht Freiburg – TURNUS – Familiengericht

- Eingänge - gültig ab 01.01.2011
	Abteilung
	Tur 1
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Anlage 2   

Amtsgericht Freiburg – TURNUS – Strafabteilung – Einzelrichter

Ds, Cs, Gs, AR – Eingänge   -   gültig ab 01.01.2011
	Abteilung
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Anlage 3
Amtsgericht Freiburg – TURNUS – Bußgeldabteilungen

Eingänge   -   gültig ab 01.01.2011
	Abteilung
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Anlage 5
Abteilungszuständigkeit in Betreuungssachen

Abteilung:

Buchstabe:
Abt. 130:
A

Abt. 131:
B

Abt. 132:
C

Abt. 133: 
D

Abt. 134:
E

Abt. 135:
F

Abt. 136:
G

Abt. 137:
H

Abt. 138:
I

Abt. 139:
J

Abt. 140:
K

Abt. 141:
L

Abt. 142:
M

Abt. 143:
N

Abt. 144:
O

Abt. 145:
P

Abt. 146:
Q

Abt. 147:
R

Abt. 148:
S ohne Sch

Abt. 149:
Sch

Abt. 150:
T

Abt. 151:
U

Abt. 152:
V

Abt. 153:
W

Abt. 154:
X

Abt. 155:
Y

Abt. 156:
Z
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